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Finanzamt erteilt Auskunft gegen Gebühr 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Auf Antrag des Bundesrates können die Finanzämter zukünftig für verbindliche Auskünfte an Steuerpflichtige eine Gebühr erheben. Darauf weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. hin. Nachdem der Abzug von Steuerberatungskosten eingeschränkt wurde, greift der Fiskus nun selbst in die Tasche des Bürgers und das mit der ironischen Bemerkung der Verkomplizierung des Steuerrechts. 

Zukünftig müssen Steuerpflichtige für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft Gebühren zahlen. In der Begründung zur Einführung einer Gebührenpflicht heißt es, dass auf Grund der Kompliziertheit des Steuerrechts auch mit einer steigenden Zahl von Anträgen zu rechnen ist. Dies wiederum führe zu einem erheblich höheren Arbeitsaufwand in der Verwaltung. Da es sich hier um eine Dienstleistung handele, sei die Erhebung einer Gebühr rechtens. 

Die Gebühr ist vom Antragsteller vorab zu begleichen und richtet sich nach dem Gegenstandswert, den der Steuerpflichtige selbst zu ermitteln hat. Kann der Wert nicht bestimmt werden, greift  eine Zeitgebühr. Diese beträgt laut Information des Verbandes 50 Euro je angefangene Stunde, mindestens 100 Euro.

Der Verband kritisiert die Einführung einer Gebühr für verbindliche Auskünfte und erinnert daran, dass der Gesetzgeber gerade erst die steuerliche Absetzbarkeit von privat veranlassten Steuerberatungskosten gestrichen hat. Richtig ist, dass das Steuerrecht immer komplizierter wird und viele auf steuerlichen Rat angewiesen sind. Es kann nicht sein, dass sich der Staat nun auch noch die Taschen auf Kosten der Steuerpflichtigen füllt. Verbindliche Auskünfte vom Finanzamt dürfen nicht kostenpflichtig sein. Schließlich geht es darum, die Auffassung der zuständigen Finanzbehörde zum eigenen Besteuerungssachverhalt zu erfahren. 

Die steuerliche Beratung ist dabei eine andere Sache. Bereits wegen des Interessenkonflikts kann es nicht Aufgabe der Finanzbeamten sein, Bürger steuerlich zu beraten. Diese Dienstleistung ist nach wie vor den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. fordert aus Gründen des Verbraucherschutzes, die Streichung des Abzugs privater Steuerberastungskosten wieder aufzuheben. 

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine in den örtlichen Beratungsstellen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchieren.
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